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Dritte Satzung zur Änderung der  
Satzung der Albert-Ludwigs-Universität  

über die Vergabe von Deutschlandstipendien 

 

Aufgrund von § 8 Absatz 5 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 10 des Gesetzes über die Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBI. S. 108), hat der Senat der Albert-
Ludwigs-Universität in seiner Sitzung am 25. Januar 2017 die nachstehende Änderung der Satzung der 
Albert-Ludwigs-Universität über die Vergabe von Deutschlandstipendien vom 28. Oktober 2011 (Amtliche 
Bekanntmachungen Jg. 42, Nr. 100, S. 716–719), zuletzt geändert am 17. Dezember 2014 (Amtliche 
Bekanntmachungen Jg. 45, Nr. 89, S. 662), beschlossen. 

 

Artikel 1 

1. In § 1 wird das Fußnotenzeichen zu dem Wort „Studierender“ gestrichen und der zugehörige Fußno-
tenhinweis aufgehoben. 

 

2. In § 3 Absatz 2 wird vor dem Wort „Studierende“ das Wort „der“ durch die Wörter „der/die“ ersetzt. 

 

3. In § 4 Absatz 2 wird das Wort „Arbeitnehmertätigkeit“ jeweils durch das Wort „Arbeitnehmer-/Arbeit-
nehmerinnentätigkeit“ ersetzt. 

 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Wintersemester“ durch das Wort „Sommersemester“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Sommersemesters (30. September)“ durch die Wörter „Winterse-
mesters (31. März)“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „1. Oktober“ durch die Angabe „1. April“ ersetzt. 

 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Prorektor/die Prorektorin für Studium und Lehre als Vorsitzender/Vorsitzende und“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

α) In Nummer 1 vor Buchstabe a werden nach dem Wort „Rektors“ die Wörter „/der Rektorin“ eingefügt 
und nach dem Wort „Hochschullehrer“ die Wörter „/eine Hochschullehrerin“. 

β) Nummer 2 wird vor Buchstabe a wie folgt geändert: 

(1) Nach dem Wort „Vertreter“ wird das Wort „/Vertreterinnen“ eingefügt. 

(2) Nach dem Wort „Aufforderung“ wird das Wort „der“ durch das Wort „des“ ersetzt. 
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(3) Nach dem Wort „Studierender“ werden die Wörter „/eine Studierende“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ die Wörter „/eine Stellvertreterin“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „der“ das Wort „/die“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „des“ das Wort „/der“ eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Vorsitzenden“ die Wörter „/die Vorsitzende“ eingefügt. 

 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 und 3 wird nach dem Wort „Bewerber“ jeweils das Wort „/Bewerberinnen“ einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Stipendiaten“ das Wort „/Stipendiatinnen“ eingefügt und 
nach dem Wort „berichtet“ das Wort „hierüber“. 

 

7. In § 8 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 Satz 1 und 2 werden nach dem Wort „Sti-
pendiat“ jeweils die Wörter „/die Stipendiatin“ eingefügt. 

 

8. In § 9 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Stipendiaten“ die Wörter „/der Stipendiatin“ einge-
fügt. 

 

9. In § 10 Satz 1 vor Nummer 1 und Satz 2 werden nach dem Wort „Stipendiat“ jeweils die Wörter „/die 
Stipendiatin“ eingefügt. 

 

10. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Stipendiat“ die Wörter „/die Stipendiatin“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Stipendiaten“ die Wörter „/der Stipendiatin“ eingefügt. 

 

11. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Bewerber“ das Wort „/Bewerberinnen“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 und 3 wird nach dem Wort „Stipendiaten“ jeweils das Wort „/Stipendiatinnen“ eingefügt. 

 

12. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Stipendiaten“ das Wort „/Stipendiatinnen“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Stipendiat“ die Wörter „/Die Stipendiatin“ eingefügt. 

 

Artikel 2 Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. April 2017 in Kraft. 

 

Freiburg, den 30. Januar 2017 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer 
Rektor 


